
1. Säule - AHV/IV/EO 2013 (VJ) 2014

8.40% 8.40%

1.40% 1.40%

0.50% 0.50%

10.30% 10.30%

Mindestbeitrag (AHV/IV/EO)
 (ab 01. Januar nach Vollendung 20 Lebensjahr).

p.a. CHF 480                              480                                  

5.00% 5.00%

p.a. CHF 16'800                        16'800                             

pro Mt. CHF 1'400                          1'400                               

Geringfügiger Lohn
(Gilt nicht für Angestellte im Haushalt und Kunst- und Kulturschaffende)

p.a. CHF 2'300                          2'300                               

Maximalsatz (AHV 7.8%, IV 1.4%, EO 0.5%) p.a. CHF 9.70% 9.70%

Maximalsatz ab einem Einkommen von p.a. CHF 56'200                        56'200                             

Untere Einkommensgrenze
(sinkende Skala zwischen Einkommen 9400.- und 56200.-)

p.a. CHF 9'400                          9'400                               

Mindestbeitrag (AHV/IV/EO)
 (ab 01. Januar nach Vollendung 20 Lebensjahr).

p.a. CHF 480                              480                                  

5.00% 5.00%

Volle einfache Altersrente,

    Minimalrente pro Monat

CHF 1'170                          1'170                               

    Maximalrente pro Monat CHF 2'340                          2'340                               

    Maximale Ehepaarrente pro Monat CHF 3'510                          3'510                               

AHV/IV-Renten

Bei voller Beitragsdauer bzw. aufgewertetes durchschnittliches Einkommen von maximal CHF 84'240.-

Sozialversicherungsblatt 2014

Erwerbstätige ab dem 01. Januar nach vollendetem 17. Lebensjahr müssen obligatorisch Beiträge zahlen. Beiträge müssen bis zum 

ordentlichen Rentenalter entrichtet werden.

Bei unselbständigen Erwerbstätigen werden Beiträge je zur Hälfte von Arbeitgeber und Arbeitnehmer übernommen.

Beiträge werden vom massgebenden Lohn (pflichtige Lohnbestandteile) berechnet.

Selbständigkeit und Unselbständigkeit sind von den Ausgleichskassen strikt geregelt.

Definitive Beiträge werden bei Selbständigen von der Steuerveranlagung berechnet (Gewinn + Lohn Selbständiger + persönliche 

AHV/IV/EO-Beiträge des Selbständigerwerbenden - Eigenkapitalzins).
Unselbständigerwerbende

Maximaler Verwaltungskostensatz
(von Sozialversicherungsabgaben)

Maximaler Verwaltungskostensatz
(von Sozialversicherungsabgaben)

AHV

IV

EO

AHV/IV/EO

Beitragsfreie Einkommen

Selbständigerwerbende

Freibetrag für Rentner
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1. Säule - Arbeitslosenversicherung (ALV)

2.20% 2.20%

1.00% 1.00%

ALV, max. versicherter Lohn CHF /p.a. 126'000                      126'000                          

Unfallversicherung (UVG)

UVG, max. versicherter Lohn (unabhängig vom Pensum) CHF /p.a. 126'000                      126'000                          

2. Säule - Berufliche Vorsorge (BV)

Oberer Grenzbetrag CHF/p.a. 84'240                        84'240                             

Koordinationsabzug CHF/p.a. 24'570                        24'570                             

Eintrittslohn in BVG CHF/p.a. 21'060                        21'060                             

Maximal versicherter Lohn CHF/p.a. 59'160                        59'160                             

Minimal versicherter Lohn CHF/p.a. 3'510                          3'510                               

Alter 25-34 7.00% 7.00%

Alter 25-34 10.00% 10.00%

Alter 25-34 15.00% 15.00%

Alter 25-34 18.00% 18.00%

1.75% 1.50%

M JG 1949 6.80% 6.80%

F JG 1950 6.80% 6.80%

3. Säule - Gebundene Vorsorge

Erwerbstätige mit 2. Säule CHF/p.a. 6'739                          6'739                               

Koordinationsbetrag CHF/p.a. 33'696                        33'693                             

Dem BV sind grundsätzlich alle Arbeitnehmer angeschlossen, Versicherungspflicht für die Risiken Tod und Invalität beginnt am 1. 

Januar nach Vollendung des 17. Alterjahres; für Risiko Alter am 1. Januar nach Vollendung des 24. Alterjahres. Mindestlohn muss bei 

insgesamt einem Arbeitnehmer erzielt werden.

Prämien auf Jahresalär (max. Oberer Grenzbetrag) minus Koordinationsabzug, mindestes Minimal versicherter Lohn pro Jahr.

Die BV erbringt u.a. folgende Versicherungsleistungen: Altersleistungen, Invalidenleistungen, Hinterlassenenleistungen, Weitere 

Leistungen (Freizügigkeitsleistungen, Wohneigentumsförderung).

Arbeitnehmer (AN) und Arbeitgeber (AG) bezahlen paritätisch. AG kann sich an den AN-Beiträgen beteiligen.

Altersgutschriften

Umwandlungssatz

Gesetzlicher Mindestsatz

in ‰, nach Gefahren-

Einstufung Betrieb

in ‰, nach Gefahren-

Einstufung Betrieb

Dem UVG sind alle Arbeitnehmer angeschlossen, auch jene unter dem 18. Lebensjahr und Arbeitnehmer im Rentenalter.

Prämien werden bis Jahreslohn von 126'000.- CHF erhoben, unabhängig vom Pensum. Keine Prämien auf Taggelder der 

Invalidenversicherung (IV), der Militärversicherung (MV) und der Entschädigungen der Erwerbsersatzordung (EO).

Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 8h pro Woche und AG ohne NUV.

Die UVG erbringt u.a. folgende Versicherungsleistungen: Pflege- und Sachleistungen, Geldleistungen (Taggeld, Invalidenrente, 

Integritätsentschädigung, Hilflosenentschädigung,  Hinterlassenenrente), Unfallverhütung.

Arbeitnehmer (AN) bezahlen NBU, Arbeitgeber (AG) bezahlen BU. AG kann sich an den NBU-Beiträgen beteiligen.
Berufsunfall (BU), vom massgeblichen Lohn

Nichtberufsunfall (NBU), vom massgeblichen Lohn

Der ALV sind alle Arbeitnehmer angeschlossen. Beitragspflicht besteht ab dem 01. Januar nach vollendetem 17. Lebensjahr bis zum 

letzten Monat bei welchem Rentenalter erreicht wird (Mann 65 J., Frau 64 J.).

Die ALV erbringt u.a. folgende Versicherungsleistungen: Arbeitslosen-, Schlechtwetter-, Kurzarbeits- und Insolvenzentschädigung.

Ausgenommen sind auch mitarbeitende Familienmiglieder in der Landwirtschaft.

Die Beiträge werde je zur Hälfte vom Arbeitgeber und Arbeitnehmer bezahlt (paritätisch).

ALV I: Beitrag bis Höchstgrenze 126'000.-

ALV II: Solidaritätsbeitrag (ab 126'001.-)
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